
Sitzung des Integrationsrats am 22.09.2021 

- öffentlicher Teil- 

Tagesordnungspunkt 8 „Hauptsatzung der Stadt Aachen – Sachstandsbericht“ 

 

Sachstandsbericht durch Frau OBMin Keupen 

Wie bereits in der vergangenen Sitzung vorgestellt, werden die drei maßgeblichen Satzungen des 

Ortsrechtes (Hauptsatzung, Zuständigkeitsordnung und Geschäftsordnung für den Rat und die 

Ausschüsse) gänzlich neu gefasst.  

Bei der Abfassung der Hauptsatzung werden u.a. die Zuständigkeiten von drei Interessenvertretungen 

(Integrationsrat, Seniorenrat und Interessensvertretung der Belange von Menschen mit Behinderungen) 

entweder neu eingeführt bzw. aktuell geregelt. Die Verwaltung orientiert sich hierbei an folgenden 

Gesichtspunkten: 

a) Der Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der GO NRW. 

b) Eine klare Zuständigkeitsregelung, die eingebettet sein muss in die Zuständigkeit der anderen 

Ausschüsse und Interessenvertretungen. 

c) Einheitliche Beschreibungen der Themenfelder der Interessenvertretungen.  

d) Eine weitestgehend Gleichgestaltung der Regelungen für Interessenvertretungen unter 

Berücksichtigung der Besonderheiten aufgrund von inhaltlichen und/oder gesetzgeberischen 

Vorgaben.   

e) Effektivität in der Beratungs- und Entscheidungsabfolge, die auch den gestiegenen 

Anforderungen an zeitnahen Beratungen/Entscheidungen Rechnung trägt.  

f) Eine größere Flexibilität für den Rat bei der Entscheidung über die Entsendung von Mitgliedern 

der Interessenvertretungen in Ausschüsse und andere Gremien. 

g) Es werden in der Hauptsatzung ausschließlich Regelungen zum kommunalrechtlichen Status 

aufgenommen, damit die Hauptsatzung besser lesbar bleibt. D.h. Regelungen zu 

Geschäftsbedarfe etc. bleiben außen vor.  

 

Zum weiteren inhaltlichen und zeitlich Ablauf: 

Auf Grundlage einer nochmals überarbeiteten Synopse werden Termine für die weiteren 

Abstimmungsgespräche mit der Fachgruppe "Städtische Satzungen" koordiniert. Die Fachgruppe 

besteht aus 1 - 2 Mitgliedern der Fraktionen und wird für alle drei Satzungen Beratungs- und Beschluss-

fassungen mitgestalten. Angestrebt sind zwei Termine Anfang Oktober 2021. 
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